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A. Einleitung

I. Problemstellung und Ziel der Arbeit

Die Arbeit hätte mit einer zitierten Zeitungsüberschrift zum sechsten Sach-
standsberichts des Weltklimarats1 beginnen können. Wie wäre es mit: „An-
passen oder aussterben“2, „Der Menschheit läuft die Zeit davon“3 oder „Kann 
nichts herauslesen, was in irgendeiner Form Optimismus entfacht“4. Wer 
diese Arbeit aber liest, muss nicht mehr auf die Dramatik des Klima- und 
Umweltschutzes hingewiesen werden. Wer diese Arbeit liest, sucht Ansätze 
dagegen. Ansätze aus dem klima- und umweltschützenden Rechtsschutz. Der 
Titel der Arbeit ist Problemstellung und Ziel zugleich. 

Trotz der Verbandsklage aus dem Umweltrechtsbehelfsgesetz verbleiben 
weiterhin große Teile des Umwelt- und Klimaschutzes im Eigenverantwor-
tungsbereich der Exekutive und Legislative. Eine objektiv-rechtliche Aus-
richtung, unbestimmte Formelkompromisse, unverbindliche Absichtserklä-
rungen und vieles mehr erschweren die Justiziabilität. Die Arbeit zeigt, an 
welchen Stellen die exekutive wie legislative „Blackbox“ für die Judikative 
geöffnet werden kann und muss. Schon nach dem Umweltgutachten des 
Sachverständigenrats für Umweltfragen aus dem Jahr 1974 sollte mit der 
klägerischen Durchsetzungskraft auf das Vollzugsdefizit von Umweltgeset-
zen reagiert werden.5 Auch der Klimabeschluss des BVerfG vom 24. März 
2021 aktualisierte die Durchsetzungskraft des Rechtsschutzes.6 Das einfüh-
rende Zitat von Rudolph von Jhering wird daher im Lichte dieser Kraft gele-

1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
2 Pötter/Schwarz, Anpassen oder aussterben, TAZ v. 28.02.2022.
3 Fischer/Erdmann/Endres, Der Menschheit läuft die Zeit davon, Zeit online v. 

28.02.2022.
4 Becht, „Kann nichts herauslesen, was in irgendeiner Form Optimismus entfacht“, 

FAZ v. 01.03.2022.
5 SRU (1974), Umweltgutachten, BT-Drs. 7/2802, S. 177 Rn. 650 f.: „Wie kann 

sichergestellt werden, daß das Verfassungsgebot der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
(Art. 20 Abs. 3 GG), das auch den ordnungsgemäßen Vollzug der Umweltschutzvor-
schriften gemäß den Intentionen des Gesetzgebers umfaßt, beachtet wird? In einem 
Rechtsstaat […] bietet es sich an, für diesen Zweck die Anrufung der unabhängigen 
Gerichte […] zuzulassen.“

6 BVerfG, Beschl. v. 24.03.2021, Az. 1 BvR 2656/18 et al., Rn. 136 (juris); nach-
folgend: Klimabeschluss.



22 A. Einleitung

sen. Wer für eigene Rechte kämpft, kämpft für die gesamte Rechtsordnung. 
Sich für die Einhaltung des Rechts einzusetzen ist daher nicht egoistisch, 
dies nicht zu tun, schon eher. Die Arbeit will dazu beitragen, dass die Indivi-
dual- und Verbandsklagen nicht als interessensegoistische Mittel verstanden 
sein müssen. Sie können demokratisch-funktional sein, können sie doch da-
bei helfen, demokratisch erlassene Rechtsnormen zu aktivieren. Die Arbeit 
setzt da an, wo diese Möglichkeiten im Klima- und Umweltschutz strukturell 
geschwächt sind. Das heißt, sie konzentriert sich auf die in diesem System 
inhärenten Probleme. Die Arbeit widmet sich daher den gemeinsamen Nen-
nern der Rechtsschutzprobleme, statt die Besonderheiten der einzelnen, oft 
technisch variierenden Umweltrechtsbereiche zu vertiefen. Nach der Arbeit 
soll Umweltschutz nicht mehr nur als objektiv-rechtlicher Fremdkörper in 
einem subjektiv-rechtlichen Justiziabilitätssystem verstanden werden. Klima-
schutz nicht als Problem, das ausschließlich politisch gelöst werden kann. 
Die Arbeit zeigt, warum ein robustes materielles Klima- und Umweltschutz-
recht nicht ohne ein korrespondierendes Prozessrecht wirken und wachsen 
kann.

II. Gang der Untersuchung

Um eine Antwort auf strukturelle Defizite geben zu können, müssen zu-
nächst die Strukturen des Rechtsschutzes im Allgemeinen und im Besonde-
ren (Klima- und Umweltschutz) behandelt werden (dazu unter B.). Um pro-
gnostizieren zu können, in welche Richtung sich der Rechtsschutz wandeln 
muss, werden anschließend die Entwicklungskräfte des internationalen und 
nationalen Klima- und Umweltschutzes dargestellt, aufgeteilt in die materi-
ell- und prozessrechtlichen Entwicklungen (dazu unter C.). Nachdem das 
Fundament und die Entwicklungskräfte identifiziert wurden, erfolgt die Be-
standsaufnahme der verwaltungsprozessualen Möglichkeiten (dazu unter D.). 
Die Impulse auf den Rechtsschutz ausgehend vom Klimabeschluss und dem 
Bundes-Klimaschutzgesetz werden im Anschluss untersucht (dazu unter E.). 
Es folgen die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten (dazu unter F.), die kur-
sorisch ebenfalls den Blick auf den unionsrechtlichen und völkerrechtlichen 
Rechtsschutz lenken. Im Anschluss daran erfolgt ein Perspektivwechsel. Von 
der konkreten Analyse des status quo wird auf die abstraktere Frage nach der 
Legitimität, den Chancen sowie den Grenzen einer breiteren Justiziabilität 
(dazu unter G.) gewechselt. Abschließend wird auf mögliche Konsequenzen 
eines ausgeweiteten Rechtsschutzes im Klima- und Umweltschutz geblickt 
(dazu unter H.).
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III. Begriffsbestimmungen

1. Justiziabilität

Der Arbeit liegt ein prozessualer Justiziabilitätsbegriff zugrunde. Justizia-
bel ist etwas, wenn es einer richterlichen Entscheidung, einer Gerichtsbarkeit 
unterworfen ist.7 Ähnlich definiert die Internationale Juristenkommission 
Justiziabilität als die Fähigkeit, einen Rechtsbehelf vor einer unabhängigen 
und unparteiischen Stelle geltend zu machen, wenn eine Rechtsverletzung 
vorliegt oder wahrscheinlich vorliegen wird.8 Justiziable Rechte weisen den 
Rechtsinhaber:innen nicht nur den materiellen Inhalt einer Norm zu, sondern 
ermöglichen ihnen, einen Rechtsweg zu beschreiten. Die Möglichkeit ist 
dann zu gewähren, wenn die Rechtstragenden hinreichend begründet der 
Meinung sind, dass die Pflichten, die sich aus dem einklagbaren Recht erge-
ben, nicht erfüllt sind.9 Justiziabilität zielt damit auf die Wahrung anerkannter 
Rechte ab. Dabei konzentriert sich die Arbeit auf die Justiziabilität vor den 
Verwaltungs- und Verfassungsgerichten. 

2. Klimaschutz im Recht

Der Klimaschutz ist im Recht ein junger Begriff, der sich dogmatisch noch 
setzen muss. Im Wesentlichen erfasst das Klimaschutzrecht „die Summe 
derjenigen Rechtsnormen, die das Klima vor anthropogenen Einwirkungen 
schützen sollen“.10 Schutzgut ist danach das Klima.11 Die Schutzwirkung des 
Klimaschutzrechts darauf zu beschränken, wäre verfehlt. Klimaschutz bedeu-
tet nicht mehr nur Schutz vor Treibhausgasen. Klimaschutz bedeutet viel-
mehr Schutz der natürlichen Lebensgrundlage. Dazu gehören Biodiversitäten 
genauso wie Wälder, Ökosysteme, Luftreinheit, aber auch die Prävention von 
Extremwetterlagen und des Methanausstoßes durch Massentierhaltung.12 Um 
das Klimaschutzrecht zu begreifen, kann es in zwei Wirkungsweisen unter-
teilt werden. Normen, die den Klimawandel aktiv entgegentreten, dienen der 
Mitigation. Sie dienen einer Prävention und Reduktion der Emissionen von 

7 Duden, Stichwort „justiziabel“.
8 International Commission of Jurists (2008), Comparative experiences of justicia-

bility, S. 6.
9 Ebd., S. 8.
10 Gärditz, Einführung in das Klimaschutzrecht, JuS 2008, 324.
11 Es wird aber auch die Atmosphäre als Schutzgut angesehen, das das globale 

Klima vollständig umfasst, Wustlich (2003), Die Atmosphäre als globales Umweltgut, 
S. 59 ff., 82 ff.; vgl. auch § 1 Abs. 1 BImSchG, der durch BT-Drs. 11/6633, S. 33 das 
Klima dem Schutzgut zuzählt.

12 Für einen Überblick vgl. etwa UBA (2021), Emissionsquellen.




